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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1990

Norm

ArbVG §95

Rechtssatz

Nach Lehre und Rechtsprechung kommen etwa Werksküchen und Kantinen, Werksläden, Kindergärten,

Sporteinrichtungen und Fitneßeinrichtungen, Werkskinos, Erholungsheime und Urlaubsheime, Pendlerbusse und

dergleichen typischerweise als Wohlfahrtseinrichtungen im Sinne des § 95 ArbVG in Betracht. Auch eine

Freimilchvergabe fällt ihrer Art und ihrem Zweck nach (Schutz vor Gesundheitsgefährdung an bestimmten

Arbeitsplätzen) unter den Begri= einer betrieblichen Wohlfahrtsmaßnahme, wenn sie die erforderliche hinreichende

Institutionalisierung erfahren hat.
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